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� 1 Einberufung

(1) Das Studierendenparlament ist von der
Präsidentin des Studierendenparlaments ein-
zuberufen. Einzuladen sind alle Personen nach
�17 Absatz 3 Organisationssatzung. Ferner ist
die Einladung in geeigneter Weise zu verö�ent-
lichen.

(2) Während der Vorlesungszeit ist mit einer
Frist von 4 Tagen einzuladen. In der vorle-
sungsfreien Zeit ist mit einer Frist von 7 Tagen
einzuladen. Die Frist beginnt mit der Einla-
dung an die nach � 1 Absatz 1 einzuladenden
Personen.

(3) Das Studierendenparlament tagt in der Re-
gel in der Vorlesungszeit alle 14 Tage, gemäÿ
� 17 Absatz 4 Satz 1 Organisationssatzung je-
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doch mindestens einmal pro Vorlesungsmonat.
Die vorläu�gen Sitzungstermine werden vom
Präsidium vorgeschlagen und sollen zu Beginn
der Amtsperiode vom Studierendenparlament
festgelegt werden. Der Präsidentin obliegt ge-
mäÿ �17 Absatz 2 Organisationssatzung die
Einberufung der Sitzungen.

(4) Die Einberufung der ersten Sitzung der
Amtsperiode und ihre Leitung bis zur Wahl
eines Präsidiums wird von dem Mitglied des
Studierendenparlaments, das im Zuge der
Wahlen zum Studierendenparlament der aktu-
ellen Amtsperiode die meisten Personenstim-
men erhalten hat, vorgenommen. Haben meh-
rere Personen gleich viele Personenstimmen
erhalten, entscheidet der Wahlausschuss per
Los.

(5) Das Präsidium des Studierendenparla-
ments kann die Einladung bis zu 24 Stunden
vor Sitzungsbeginn zurückziehen, falls sich
mehr als die Hälfte der Mitglieder des Stu-
dierendenparlaments gem. �4(1) entschuldigt
haben.

� 2 Tagesordnung

(1) Mit der Einberufung der Sitzung muss die
Tagesordnung inklusive der vorliegenden An-
träge bekannt gegeben werden. Hierbei sind
alle Vorschläge der Antragsberechtigten gem.
�17 Absatz 3 der Organisationsatzung aufzu-
nehmen, wenn sie 24 Stunden vor der Einberu-
fungsfrist beim Präsidium des Studierenden-
parlaments eingereicht wurden.

(2) Zusätzliche Tagesordnungspunkte können
während der Sitzung vom Studierendenparla-
ment aufgenommen werden. Nicht mehr wäh-
rend der Sitzung aufgenommen werden dür-
fen:

1. Selbstau�ösung des Studierendenparla-
ments

2. Änderung der Organisationssatzung
oder der Erlass bzw. die Änderung wei-
terer Satzungen sowie der Geschäftsord-
nungen von Studierendenparlament und
Vollversammlung

3. Änderung des Haushalts- und Wirt-
schaftsplans

4. Aufhebung eines Vetos der Fachschaf-
tenkonferenz gem. �32 Absatz 2 der Or-
ganisationssatzung

5. Wahlen und Bestätigung von Wahlen

6. konstruktives Misstrauensvotum gegen
Vorstandsmitglieder

7. Durchführung einer Urabstimmung

8. Bestätigung oder Beschluss über das
Ausscheiden von Mitgliedern des erwei-
terten Vorstands gem. �22 der Organisa-
tionssatzung Anträge in diesen Angele-
genheiten müssen mit der Einladung be-
kannt gegeben werden.

(3) Die Sitzungen des Studierendenparlaments
werden grundsätzlich mit einer Fragestunde
erö�net, bei der alle Anwesenden Gelegenheit
haben, die Organe der Studierendenschaft zu
befragen.

� 3 Ö�entlichkeit

(1) Das Studierendenparlament tagt in der Re-
gel ö�entlich. Alle Anwesenden haben Rede-
recht.

(2) Das Studierendenparlament kann bei Stö-
rungen den Ausschluss der Ö�entlichkeit oder
Teile der Ö�entlichkeit, mit einer 2/3 Mehr-
heit der Anwesenden Mitglieder beschlie-
ÿen.
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(3) Die Ö�entlichkeit und Teile der Ö�entlich-
keit kann ferner für einzelne Tagesordnungs-
punkte ausgeschlossen werden, sofern perso-
nenbezogene Sachverhalte oder solche Sach-
verhalte, die aufgrund von Gesetz oder ande-
rer Rechtsnormen als vertraulich einzustufen
sind, behandelt werden.

� 4 Anwesenheit

(1) Jedes Mitglied des Studierendenparla-
ments ist verp�ichtet, an jeder Sitzung des
Studierendenparlaments teilzunehmen. Ent-
schuldigungen müssen vor der Sitzung beim
Präsidium des Studierendenparlaments in
Textform eingereicht werden.

(2) Bei dreimaliger unentschuldigter Abwe-
senheit von den Sitzungen des Studierenden-
parlaments oder fünfmaliger Abwesenheit ins-
gesamt scheidet das Mitglied des Studieren-
denparlaments automatisch aus (�16(2) Satz
5 der Organisationssatzung). Die Feststellung
erfolgt durch das Präsidium. Liegen triftige
Gründe für das Fehlen vor, kann der Ältes-
tenrat innerhalb von 14 Tagen die Wiederan-
erkennung des Sitzes verfügen. Nachgerückte
Mitglieder des Studierendenparlaments verlie-
ren in diesem Falle wieder ihren Sitz.

(3) Das Präsidium führt während der gesam-
ten Sitzung eine Anwesenheitsliste, aus der
hervorgeht zu welchen Tagesordnungspunkten
die einzelnen Mitglieder des Studierendenpar-
laments anwesend sind.

� 5 Beschlussfähigkeit

(1) Das Parlament ist beschlussfähig, wenn die
Sitzung gemäÿ � 1 ordnungsgemäÿ einberufen
wurde und die Beschlussfähigkeit festgestellt
worden ist. Wurde eine Sitzung für länger als
eine halbe Stunde am Stück unterbrochen, so

ist die Beschlussfähigkeit direkt nach der Un-
terbrechung erneut festzustellen.

(2) Die Feststellung der Beschlussfähigkeit er-
folgt zu Beginn der Sitzung durch Namensruf.
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mehr
als die Hälfte der Mitglieder des Studierenden-
parlaments anwesend ist.

(3) Die Beschlussfähigkeit gilt solange als ge-
geben bis während der Sitzung auf Antrag
das Gegenteil festgestellt wird. Wird während
der Sitzung festgestellt, dass das Studieren-
denparlament nicht mehr beschlussfähig ist, so
muss das Präsidium die Sitzung beenden und
die übrigen Tagesordnungspunkte vertagen. In
diesem Falle ist das Studierendenparlament
auf der nächsten Sitzung in Bezug auf die ver-
tagten Tagesordnungspunkte ohne Rücksicht
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder des
Studierendenparlaments beschlussfähig, wenn
es ordnungsgemäÿ einberufen und in der Ein-
ladung hierauf hingewiesen wurde. �11 bleibt
davon unberührt.

� 6 Präsidium

(1) Das Studierendenparlament wählt sich zu
Beginn seiner Amtsperiode aus seiner Mitte
ein Präsidium, das gemäÿ �17 Absatz 2 der
Organissationssatzung aus der Präsidentin des
Studierendenparlaments und zwei Stellvertre-
terinnen besteht. Diese sollen verschiedenen
Listen angehören.

(2) Die Präsidentin des Studierendenparla-
ments wird in einem Wahlgang, ihre Stellver-
treterinnen werden zusammen in einem weite-
ren Wahlgang gewählt.

(3) Mitglieder des Vorstands und des Präsi-
diums der Fachschaftenkonferenz können dem
Präsidium nicht angehören.

(4) Ein Präsidiumsmitglied scheidet aus:
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1. durch Ausscheiden aus dem Studieren-
denparlament gemäÿ �16 Absatz 2 Or-
ganisationssatzung

2. durch Rücktritt

3. durch Misstrauensvotum (siehe � 6 Ab-
satz 5)

Ist das gesamte Präsidium ausgeschieden oder
zurückgetreten, so nimmt bis zur Neuwahl
der Ältestenrat die Aufgaben des Präsidiums
wahr.

(5) Die Mehrheit der Mitglieder des Studieren-
denparlaments kann dem Präsidium das Miss-
trauen aussprechen. Damit ist das gesamte
Präsidium abgewählt. Ein solcher Misstrau-
ensantrag ist an den Ältestenrat zu richten,
der dann zur nächsten Sitzung einlädt und zu
Beginn der Sitzung die Beratung und Abstim-
mung über den Misstrauensantrag sowie ge-
gebenenfalls die Neuwahl des Präsidiums lei-
tet.

(6) Das Präsidium nimmt seine Aufgaben
unparteiisch wahr. Sofern die Geschäftsord-
nung nichts anderes vorsieht, tri�t das Präsidi-
um seine Entscheidungen mit relativer Mehr-
heit.

(7) Das Präsidium ist zuständig für:

1. Ordnungsgemäÿe Durchführung der Sit-
zungen und Sicherstellung der Diskussi-
onsleitung

2. Sicherstellung der Protokollierung der
Sitzungen

3. Sammeln und Aufbewahren aller für
die Arbeit des Studierendenparlaments
wichtigen Unterlagen. Dazu zählen ins-
besondere:

a) Protokolle der Sitzungen des Stu-
dierendenparlaments (vgl. � 17)

b) Beschlusssammlung (vgl. � 18)

c) Rücktrittserklärungen und Ent-
schuldigungen

d) Aktuelle Kontaktliste der Mitglie-
der des Studierendenparlaments

Den Mitglieders des Studierendenparla-
ments ist auf Verlangen Einsicht in die
Unterlagen zu gewähren.

4. Ausspruch des automatischen Aus-
schlusses gemäÿ � 4 Absatz 2

� 7 Sitzungsleitung

(1) Die Sitzungen des Studierendenparlaments
werden vom Präsidium erö�net. Hierzu muss
mindestens ein Präsidiumsmitglied anwesend
sein. Liegen keine Tagesordnungspunkte mehr
vor, so schlieÿt das Präsidium die Sitzung.

(2) Ist nur ein Präsidiumsmitglied anwesend,
kann dieses ein beliebiges anwesendes Mitglied
des Studierendenparlaments bestimmen, das
bei der Durchführung der Sitzung unterstützt.
Diese Person muss durch das Studierenden-
parlament bestätigt werden und ist für die
Dauer der Sitzung für die Aufgaben gemäÿ
� 6 Absatz 7, Punkt 1 bis 3 zuständig. Sie
nimmt diese Aufgaben unparteiisch wahr.

(3) Die die Sitzung leitende Person erteilt das
Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen.
Die Redeliste wird nur durch Anträge zur Ge-
schäftsordnung unterbrochen.

(4) Im Rahmen der Diskussionsleitung kann
sich das Präsidium zu Geschäftsordnungsan-
gelegenheiten äuÿern. Äuÿert sich die die Dis-
kussion leitende Person zur Sache, so geht die
Diskussionsleitung für die Dauer des Redebei-
trags an ein anderes Präsidiumsmitglied oder
eine Person nach � 7 Absatz 2 über.

(5) Die die Diskussion leitende Person sorgt
für eine möglichst klare und beim Thema blei-
bende Diskussion. Sie kann die vorgetragenen
Ansichten zusammenfassen und die wesentli-
chen Punkte herausarbeiten.
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(6) Liegen zu einem Beratungspunkt keine
Wortmeldungen mehr vor, so schlieÿt das Prä-
sidium die Debatte.

(7) Das Präsidium kann die Redezeit begren-
zen. Diese Maÿnahme kann vom Studieren-
denparlament rückgängig gemacht werden.

(8) Das Präsidium kann zur Ordnung oder zur
Sache rufen und nach zweimaliger Verwarnung
das Wort entziehen. Nach der dritten Ermah-
nung kann die Person des Saales verwiesen
werden.

� 8 Unterbrechung der Sitzung

(1) Das Präsidium kann von sich aus die
Sitzung bis zu zehn Minuten unterbrechen.
Längere Unterbrechungen sind nur durch Be-
schluss des Studierendenparlaments möglich.
Dem Antrag auf Unterbrechung durch ein
Mitglied des Studierendenparlaments ist nach
dreitÿigmiuütiger ununterbrochener Sitzung
stattzugeben. Diese Unterbrechung sollte zehn
Minuten nicht überschreiten. Darüber hinaus-
gehende Zeit bedarf der Zustimmung des Stu-
dierendenparlaments.

(2) Wird die Sitzung für mehr als drei Stun-
den unterbrochen, so muss zur Fortsetzung der
Sitzung innerhalb von 48 Stunden nach Be-
ginn der Unterbrechung neu eingeladen wer-
den. Für diese fortgesetzte Sitzung sind ge-
gebenenfalls neue Entschuldigungen erforder-
lich.

� 9 Behandlung von Sachanträgen

(1) Antragsberechtigt sind alle Personen,
Gruppen und Organe gemäÿ �17 Absatz 3 der
Organisationssatzung:

1. die Mitglieder des Studierendenparla-
ments

2. die Mitglieder des Vorstandes der Stu-
dierendenschaft

3. der Ältestenrat

4. die Fachschaftsvorstände

5. die Fachschaftenkonferenz

6. die Präsidentin der Fachschaftenkonfe-
renz

sowie die Mitglieder nach Maÿgabe von �3 Ab-
satz 4 der Organisationsatzung.

(2) Alle Anträge sind dem Präsidium in Text-
form vorzulegen. Das Präsidium sorgt in geeig-
neter Weise dafür, dass der Inhalt der Anträge
den Mitgliedern des Studierendenparlaments
bekannt gemacht wird.

(3) Anträge werden in drei aufeinanderfolgen-
den Lesungen behandelt.

(4) Liegen mehrere, einander nicht widerspre-
chende Anträge zum selben Tagesordnungs-
punkt vor, so werden sie einzeln nacheinander
beraten und abgestimmt. Liegen einander wi-
dersprechende Anträge zum selben Tagesord-
nungspunkt vor, so werden in erster Lesung al-
le nebeneinander behandelt und dann ein An-
trag zur Grundlage der weiteren Beratung ge-
macht. Welcher Antrag weiter beraten wird,
wird gemäÿ � 10 Absatz 5 abgestimmt.

(5) Das Studierendenparlament kann mit ein-
facher Mehrheit beschlieÿen, bereits abge-
schlossene Lesungen wieder aufzunehmen, so-
lange über den Antrag in dritter Lesung noch
nicht abgestimmt ist.

(6) Zunächst soll die Antragstellerin ihren
Antrag begründen und gegebenenfalls verle-
sen. Danach erfolgt eine grundsätzliche Aus-
sprache. Änderungsanträge können nur in der
zweiten Lesung gestellt werden.

(7) Das Studierendenparlament kann auf An-
trag nach Anhörung einer Gegenrede mit ein-
facher Mehrheit beschlieÿen

1. den Antrag nicht zu befassen.
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2. den Antrag zu vertagen.

3. den Antrag an einen Ausschuss zu über-
weisen (siehe � 15).

(8) Anträge, die nicht mit der Einladung be-
kannt gegeben wurden, müssen am Ende der
ersten Lesung mit Zweidrittelmehrheit der ab-
gegebenen Stimmen zur weiteren Antragsbe-
ratung zugelassen werden.

(9) In der Einzelberatung (zweite Lesung)
stellt die die Diskussion leitende Person den
Hauptantrag abschnittsweise zur Diskussion.
Änderungsanträge können gestellt werden und
werden von der Sitzungsleitung verlesen. Als
Änderungsanträge sind nur solche zulässig, die
eine konkrete Änderung bzw. Erweiterung des
Antragstextes vorsehen.

(10) Widersprechen sich Änderungsanträge
nicht, so werden sie einzeln nacheinander be-
handelt. Liegt bei sich widersprechenden An-
trägen ein weitestgehender vor, d.h. entfal-
len alle anderen Änderungsanträge zu diesem
Punkt bei Verabschiedung dieses Änderungs-
antrags, so wird dieser als erster abgestimmt.
Liegt kein weitestgehender Antrag (mehr) vor,
so werden die einzelnen Änderungsanträge zu-
sammen mit der bestehenden Fassung gemäÿ
� 10 Absatz 5 alternativ abgestimmt.

(11) Falls die Hauptantragstellerin einen Än-
derungsantrag übernimmt, ist keine gesonder-
te Abstimmung erforderlich.

(12) Liegen zur Einzelberatung keine weite-
ren Wortmeldungen oder Anträge mehr vor,
so erö�net das Präsidium die dritte Lesung.
Der abstimmungsreife Gesamtantrag wird auf
Wunsch eines Mitglieds des Studierendenpar-
laments verlesen. Nach Schluss der Debatte
über den Gesamtantrag erhält die Antragstel-
lerin das Schlusswort. Danach ist über den An-
trag abzustimmen.

(13) Wird ein Antrag in zweiter oder drit-
ter Lesung zurückgezogen, so gilt das Studie-
rendenparlament automatisch als Antragstel-
lerin.

� 10 Abstimmungen

(1) Soweit nicht anders festgelegt gilt ein An-
trag als beschlossen, wenn er mehr Ja- als
Nein-Stimmen erhält.

(2) Die Stimmabgabe erfolgt in der Regel
durch Handzeichen. Im Anschluss an den Ab-
stimmungsvorgang gibt die Sitzungsleitung
das Abstimmungsergebnis bekannt.

(3) Auf Antrag ist geheim oder namentlich
abzustimmen. Wird beides beantragt, so ent-
scheidet das Studierendenparlament mit rela-
tiver Mehrheit über das Verfahren.

(4) Erheben sich begründete Zweifel an
der Gültigkeit einer Abstimmung oder an
der Feststellung des Abstimmungsergebnisses
durch das Präsidium, so kann ein Antrag auf
Anzwei�ung des Abstimmungsergebnisses ge-
stellt werden. Die Abstimmung ist zu wieder-
holen, wobei die Abstimmungsform erhalten
bleibt.

(5) Liegen in der ersten oder zweiten Lesung
mehrere sich widersprechende (Änderungs-
)Anträge alternativ zur Abstimmung vor, so
gilt ein (Änderungs-)Antrag als angenommen,
wenn er mehr als die Hälfte der abgegebe-
nen Stimmen erhält. Ist dies nicht der Fall,
so �ndet eine Stichwahl zwischen den beiden
(Änderungs-)Anträgen mit den meisten Stim-
men statt. Bei Stimmengleichheit in der Stich-
wahl entscheidet das Los.

� 11 Quali�zierte Mehrheit

Für folgende Beschlüsse ist eine Zweidrittel-
mehrheit der Mitglieder des Studierendenpar-
laments gemäÿ �18 Absatz 2 der Organisati-
onssatzung erforderlich:

1. Selbstau�ösung des Studierendenparla-
ments
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2. Änderung der Organisationsatzung oder
der Erlass bzw. die Änderung weite-
rer Satzungen sowie der Geschäftsord-
nungen von Studierendenparlament und
Vollversammlung

3. Änderung oder Verabschiedung von Er-
gänzungsordnungen zur Satzung

4. Änderung des Haushalts- oder Wirt-
schaftsplans

5. Ablehnung eines Vetos der Fachschaf-
tenkonferenz gemäÿ �32 Absatz 2 der
Organisationssatzung

� 12 Wahlen

(1) Wahlen �nden grundsätzlich geheim
statt.

(2) Alle nach � 9 Absatz 1 antragsberechtig-
ten Personen können zu Wahlen Kandidatin-
nen mit deren Einverständnis vorschlagen.

(3) Dem Antrag auf Personaldebatte vor ei-
ner Wahl ist stattzugeben. Ein Geschäftsord-
nungsantrag auf Schluss der Debatte bzw.
Schluss der Redeliste ist in diesem Fall erst
nach 15-minütiger Personaldebatte zulässig.

(4) � 10 Absatz 4 gelten für Wahlen entspre-
chend.

(5) Nach einer Wahl haben alle Gewählten die
Annahme der Wahl zu erklären. Lehnt eine
gewählte Person die Annahme ab, so wird die
entsprechende Wahl wieder aufgenommen.

(6) Kandidiert nur eine Person und erreicht
diese die Stimmen der Mehrheit der Mitglie-
der des Studierendenparlaments in den ersten
beiden Wahlgängen nicht, so ist sie im drit-
ten Wahlgang gewählt, wenn sie mehr Ja-als
Nein-Stimmen erhält.

(7) Gibt es mehrere Kandidatinnen für ein
Amt, ist gewählt, wer im ersten oder zwei-
ten Wahlgang die Stimmen der Mehrheit der

Mitglieder des Studierendenparlaments erhält.
Gelingt dies keiner der kandidierenden Per-
sonen, so �ndet ein dritter Wahlgang statt,
zu welchem nur die zwei Kandidierenden des
zweiten Wahlgangs mit den höchsten Stim-
menzahlen zugelassen sind. Hier entscheidet
die relative Mehrheit, bei Stimmengleichheit
das Los.

(8) Ist bei einer Wahl mehr als eine Person
zu wählen, so hat jede Abgeordnete so vie-
le Stimmen, wie Personen zu wählen sind.
Die Stimmen können beliebig kumuliert wer-
den. Gewählt sind in diesem Fall die Kan-
didierenden mit den höchsten Stimmenzah-
len, die mehr Stimmen als die Hälfte der An-
zahl der an der Wahl teilnehmenden Abgeord-
neten erhalten haben. Sind nach dem ersten
Wahlgang noch Personen zu wählen, so �ndet
zur Wahl dieser ein zweiter Wahlgang, ana-
log zum Ersten, statt. Sind weiterhin Perso-
nen zu wählen, so �ndet ein dritter Wahlgang
statt. In diesem wird für jede Person mit Ja
oder Nein gestimmt. Gewählt sind die Kan-
didierenden mit den höchsten Stimmzahlen,
die mehr Ja- als Nein-Stimmen erhalten ha-
ben. Bei nicht eindeutigem Ergebnis �ndet un-
ter den Kandierenden an der Schwelle eine
Stichwahl statt. Bei erneuter Stimmengleich-
heit entscheidet das Los.

� 13 Wahl des Vorstands und des er-
weiterten Vorstands

(1) Die vom Studierendenparlament zu wäh-
lenden Vorstandsmitglieder nach �20 Absatz
1 und 2 der Organisationssatzung werden in
einer vom Studierendenparlament festzulegen-
den Reihenfolge in getrennten Wahlgängen ge-
mäÿ � 12 gewählt.

(2) Findet sich für einen Vorstandsposten kei-
ne Kandidatin, so wird dieser Wahlgang ab-
gebrochen. Er kann durch Beschluss wäh-
rend derselben Sitzung des Studierendenpar-
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laments wieder neu erö�net werden. Falls bis
zum Ende der Sitzung keine Kandidatin ge-
wählt ist muss der Wahlgang auf der nächs-
ten Sitzung des Studierendenparlaments wie-
der neu erö�net werden.

(3) Die vom Studierendenparlament nach �20
der Organisationssatzung zu wählenden Vor-
standsmitglieder können vom Studierenden-
parlament einzeln durch konstruktives Miss-
trauensvotum mit Mehrheit der Mitglieder des
Studierendenparlaments abgewählt werden.

(4) Die Mitglieder des erweiterten Vorstands
werden vom Vorstand gewählt. Diese müssen
vom Studierendenparlament einzeln bestätigt
werden. Einem Antrag auf geheime Abstim-
mung muss stattgegeben werden. (siehe �22
Absatz 1 der Organisationssatzung)

(5) Das Studierendenparlament kann gemäÿ
�22 Absatz 2 der Organisationssatzung mit
absoluter Mehrheit das Ausscheiden einzelner
Mitglieder des erweiterten Vorstands beschlie-
ÿen.

� 14 Geschäftsordnungsanträge

(1) Geschäftsordnungsanträge können jeder-
zeit auÿerhalb von Abstimmungen und Wahl-
gängen von allen Antragsberechtigten gestellt
werden.

(2) Für folgende Beschlüsse ist eine Zweidrit-
telmehrheit der Mitglieder des Studierenden-
parlaments gemäÿ �18 Absatz 2 der Organisa-
tionssatzung erforderlich:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Vertagung oder Unterbrechung der Sit-
zung

3. Vertagung eines Tagesordnungspunktes

4. Nichtbefassung eines Sachantrags oder
Änderungsantrags

5. Vertagung eines Sachantrags

6. Überweisung eines Sachantrags an einen
Ausschuss

7. Schluss der Redeliste

8. Schluss der Debatte

9. Wiedererö�nung der ersten oder zweiten
Lesung

10. geheime oder namentliche Abstimmung
gemäÿ � 10 Absatz 3

11. Anzwei�ung eines Wahl- oder Abstim-
mungsergebnisses

12. Personaldebatte

13. Änderung der Tagesordnung

14. Beschränkung der Redezeit bzw. Aufhe-
bung der Beschränkung der Redezeit

15. Ausschluss der Ö�entlichkeit

16. Abweichung von der Geschäftsordnung
nach � 19 Absatz 2

17. Anzwei�ung der Auslegung der Ge-
schätsordnung nach � 19 Absatz 1

(3) Geschäftsordnungsanträgen auf

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. geheime oder namentliche Abstimmung
gemäÿ � 10 Absatz 3

3. Anzwei�ung eines Wahl- oder Abstim-
mungsergebnisses

4. Personaldebatte ist stattzugeben. Über
sonstige Geschäftsordnungsanträge wird
nach Anhörung einer Gegenrede sofort
o�en abgestimmt. Erfolgt keine Gegen-
rede, so gilt der Antrag als beschlossen.
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� 15 Ausschüsse

Ausschüsse werden jeweils bei Bedarf gebildet,
um die weitere Antragsbehandlung vorzube-
reiten und haben beratende Funktion.

� 16 Persönliche Erklärungen

(1) Persönliche Erklärungen können von allen
Antragsberechtigten nach � 9 Absatz 1, auÿer-
halb von Wahlgängen und Abstimmungen, in
Textform abgegeben werden.

(2) Persönliche Erklärungen werden von der
Sitzungsleitung nach Beendigung des Tages-
ordnungspunktes verlesen, sofern in der per-
sönlichen Erklärung weder Personen nament-
lich genannt werden noch diskriminierende In-
halte oder Beleidigungen enthalten sind.

(3) Persönliche Erklärungen sind im Protokoll
am Ende des jeweiligen Tagesordnungspunk-
tes anzuhängen, sofern es den Anforderungen
nach � 16 Absatz 2 entspricht.

� 17 Protokoll

(1) Von jeder Sitzung des Studierendenparla-
ments ist ein Beschlussprotokoll anzufertigen,
das mindestens Fogendes enthält:

1. Datum, Beginn, Ende und Nummer der
Sitzung

2. Anwesenheitsliste, aus der hervorgeht,
zu welchen Zeit- und Tagesordnungs-
punkten die einzelnen Mitglieder des
Studierendenparlaments angekommen
sind und die Zeit- und Tagesordnungs-
punkte an denen sie die Sitzung endgül-
tig verlassen haben

3. Redeleitung und Protokollant der Sit-
zung

4. die vom Studierendenparlament geneh-
migte Tagesordnung

5. alle Anträge mit Verweis auf den zuge-
hörigen Tagesordnungspunkt

6. alle Beschlüsse, auch Beschlüsse zur Ge-
schäftsordnung, soweit diese auf das Er-
gebnis der Beratung Ein�uss haben

7. persönliche Erklärungen

8. Unterbrechungen

(2) Für die Ausfertigung des Protokolls ist das
Präsidium verantwortlich. Es hat das Proto-
koll bis zur nächsten Sitzung, spätestens aber
bis drei Wochen nach der Sitzung fertig zu
stellen und zu unterzeichnen.

(3) Das Protokoll ist auf der nächsten Sit-
zung des Studierendenparlaments zur Geneh-
migung vorzulegen.

(4) Das genehmigte Protokoll ist allen nach
� 1 Absatz 1 einzuladenden Personen zukom-
men zu lassen und in geeigneter Weise zu ver-
ö�entlichen.

(5) Eine vorläu�ge unverbindliche und ver-
trauliche Version des Protokolls ist allen Mit-
gliedern des Studierendenparlaments unmit-
telbar auf Anfrage, spätestens aber drei Tage
nach der Sitzung, zur Verfügung zu stellen.

� 18 Beschlusssammlung

(1) Alle Beschlüsse, die keine Geschäftsord-
nungsanträge sind, werden vom Präsidium in
eine Beschlusssammlung aufgenommen.

(2) Für die Änderung oder Aufhebung von
Beschlüssen mit Ausnahme solcher nach � 11
ist die Mehrheit der Mitglieder des Studie-
rendenparlaments erforderlich. Das Präsidium
hat anhand der Beschlusssammlung zu über-
prüfen, ob Anträge gefassten Beschlüssen ent-
gegenstehen.
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� 19 Auslegung der Geschäftsord-
nung

(1) Das Präsidium hat sich über die Auslegung
der Geschäftsordnung zu einigen. Das Studie-
rendenparlament kann mit einfacher Mehrheit
die Beschlüsse des Präsidiums ändern.

(2) Im Einzelfall kann von der Geschäftsord-
nung abgewichen werden, wenn mindestens

zwei Drittel der Mitglieder des Studierenden-
parlaments zustimmen.

� 20 Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt am Tage nach
dem Beschluss durch das Studierendenparla-
ment in Kraft.
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